
0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefährdet

3 Gefährdet

G Gefährdung unbekannten
Ausmaßes

R Extrem selten

V Vorwarnliste

* Ungefährdet

D Daten unzureichend

♦ Nicht bewertet

– Nicht etabliert (keine Rote-Liste-
Kategorie)

Wissenschaftlicher Name
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Deutscher Name
Erdkröte

Organismengruppe
Amphibien

Rote-Liste-Kategorie
Ungefährdet

Verantwortlichkeit Deutschlands
Allgemeine Verantwortlichkeit

Aktuelle Bestandssituation
sehr häufig

Langfristiger Bestandstrend
mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend
mäßige Abnahme

Vorherige Rote-Liste-Kategorie
Ungefährdet

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste
Kategorie unverändert

Kommentar zur Gefährdung
In allen Landschaften Deutschlands kommt die Erdkröte flächendeckend,
wenn auch mit unterschiedlicher Häufigkeit, vor. Entsprechend der
Vielfalt der von ihr bewohnten Großlandschaften sind auch die in den
einzelnen Bundesländern bewohnten Lebensräume sehr unterschiedlich.
In Deutschland kommt die Erdkröte von Meerespiegelhöhe bis auf 1.720
m ü. NHN vor. Sie ist neben dem Grasfrosch die häufigste Amphibienart
Deutschlands (Kriterienklasse „sehr häufig“). Die TK25-Q Rasterfrequenz
(Zeitraum 2000 – 2018) beträgt 72,15 %. Die scheinbare Abnahme der
Anzahl besetzter Raster im Zeitraum 2000 bis 2018 ist ein typisches
Phänomen bei der Erfassung sehr häufiger und weit verbreiteter Arten
(vgl. Geiger et al. 2016). Von etlichen der unbesetzten Rasterfelder
liegen Nachweise z. B. aus Protokollen von Amphibienschutz-
Zaunanlagen vor. Teilweise befinden sich darunter auch große
Populationen, diese Daten werden durch die Betreuer und Betreuerinnen
der Amphibienschutzanlagen jedoch häufig nicht in den relevanten
Datenbanken hinterlegt, sodass Meldedefizite entstehen. Die
Bestandstrends sind nicht leicht abschätzbar. Sicher hat sich die
Beseitigung vieler stehender Kleingewässer (vor ca. 1980) stark negativ
ausgewirkt. Die dadurch verursachten Rückgänge wurden durch das
Neuanlegen von Abgrabungen, Fischteichen, Gartenteichen sowie von
Kleingewässern im Rahmen von Naturschutzprogrammen der Länder nur
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teilweise kompensiert. Der langfristige Trend wird deshalb als „mäßiger
Rückgang“ eingeschätzt. Grundlage für die Beurteilung des kurzfristigen
Bestandstrends bilden Zählungen an Amphibienschutzanlagen
(insbesondere an stark befahrenen Straßen) und langjährige
Beobachtungen von Experten und Expertinnen. Auch wenn lokal
festgestellte zeitweilig starke Rückgänge als Ausdruck der arttypischen
Fluktuationen interpretiert werden und unberücksichtigt bleiben, ist über
die vergangenen 20 Jahre eine mäßige Abnahme erkennbar. Insgesamt
ergibt sich die Rote-Liste-Kategorie „Ungefährdet“. Der kurzfristige
Bestandstrend wurde von zuvor „stabil“ (ehemals als „gleich bleibend“
bezeichnet) in die Kriterienklasse „mäßige Abnahme“ hochgestuft. Die
Rote-Liste-Kategorie „Ungefährdet“ ändert sich dadurch nicht. Die
Erdkröte ist regional gefährdet durch: Verluste durch den
Straßenverkehr, verstärkt durch Straßenausbau und zunehmenden
Verkehr, auch auf Nebenstrecken. Dadurch wird zudem eine Trennung
von Teillebensräumen bewirkt, die zur Fragmentierung und Isolation der
Vorkommen beitragen; Beseitigung von Gewässern und Eintrag von
Pestiziden und Düngemitteln in die Laichgewässer; Intensivierung der
Nutzung und großflächige Monotonisierung der forst- und
landwirtschaftlichen Flächen, beispielsweise durch
Nadelwaldmonokulturen, vor allem in Mittelgebirgen bis hin zu Hoch- und
Kammlagen, oder die Beseitigung von Hecken- und Saumstrukturen in
den Ackerlandschaften.

Weitere Kommentare
Notwendige Maßnahmen für den Schutz der Erdkröte sind:
Amphibienschutzmaßnahmen an Straßen und Maßnahmen gegen die
Landschaftszerschneidung, die der Sicherung der saisonalen
Erdkrötenwanderung und dem Erhalt der Jahreslebensräume dienen; bei
fest verbauten Querungshilfen müssen die Unterhaltungspflichtigen
neben den jährlichen Reinigungsarbeiten auch kontrollieren, ob die
technischen Voraussetzungen für die ökologische Funktion (Reck et al.
2019) gegeben sind. Dazu gehören Zustand und Dichtigkeit der Leit- und
Sperreinrichtungen, der Zustand des Bodensubstrates, das Beseitigen
neu erkannter Barrieren, z. B. Ausspülungen, an Leit- und
Sperreinrichtungen und im Umfeld der Schutzanlagen. Die Anforderungen
und Aufgaben werden im „Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für
Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen“ detailliert
beschrieben (FGSV 2008). Eine überarbeitete Fassung dieses Regelwerks,
welche die Inhalte des „Merkblatts zum Amphibienschutz an Straßen“
(BMVBS 2000) integriert und aktualisiert, steht kurz vor der
Veröffentlichung.

Einbürgerungsstatus
Indigene oder Archäobiota
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